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1. (1)Berufsberechtigte müssen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geeignete

Maßnahmen treffen, die in einem angemessenen Verhältnis zu Art und Umfang ihrer Geschäftstätigkeit stehen.

Sie haben auf risikobasierter Basis insbesondere

1. 1.angemessene und geeignete Strategien und Verfahren einzuführen für:

1. a)Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern, wobei auch dies Maßnahmen

beinhaltet, in Bezug auf neue Produkte, Praktiken und Technologien, zum Ausgleich der damit im

Zusammenhang stehenden Risiken,

2. b)Verdachtsmeldungen,

3. c)die Aufbewahrung von Aufzeichnungen,

4. d)die Risikobewertung und das Risikomanagement in Bezug auf Geschäftsbeziehungen und

Transaktionen und

5. e)geeignete Kontroll- und Informationssysteme in ihren Kanzleien sowie

2. 2.das in ihrer Kanzlei befasste Personal

1. a)bereits bei Einstellung einer Überprüfung im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

zu unterziehen,

2. b)mit den Bestimmungen, die der Verhinderung und der Bekämpfung der Geldwäsche und der

Terrorismusfinanzierung dienen, nachweislich vertraut zu machen und

3. c)in besonderen Fortbildungsprogrammen zu schulen.

2. (2)Berufsberechtigte haben einen besonderen Beauftragten zur Sicherstellung der Einhaltung der Bestimmungen

dieses Bundesgesetzes zu bestellen, wenn dies nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit erforderlich ist. Die

Position des besonderen Beauftragten ist so einzurichten, dass dieser lediglich dem Leitungsorgan gegenüber

verantwortlich ist und dem Leitungsorgan direkt – ohne Zwischenebenen – zu berichten hat. Weiters ist ihm freier

Zugang zu sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen, die in irgendeinem möglichen

Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stehen könnten, sowie ausreichende Befugnisse

zur Durchsetzung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes einzuräumen. Berufsberechtigte

haben durch entsprechende organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass die Aufgaben des besonderen

Beauftragten jederzeit vor Ort erfüllt werden können. Berufsberechtigte haben sicherzustellen, dass der

besondere Beauftragte jederzeit über ausreichende Berufsqualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen verfügt

(fachliche Qualifikation) und zuverlässig und integer ist (persönliche Zuverlässigkeit).

3. (3)Berufsberechtigte haben, soweit angebracht, ein Mitglied des Leitungsorgans zu bestimmen, das für die

Einhaltung der Bestimmungen, die der Verhinderung oder der Bekämpfung der Geldwäsche oder der

Terrorismusfinanzierung dienen, zuständig ist.

4. (4)Nähere Details zu den oben angeführten Pflichten kann die Behörde durch Verordnung festlegen.
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5. (5)Berufsberechtigte, die Teil einer Gruppe sind, haben gruppenweit anzuwendende Strategien und Verfahren

einzurichten, darunter Datenschutzstrategien sowie Strategien und Verfahren für den Informationsaustausch

innerhalb der Gruppe für die Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese

Strategien und Verfahren müssen auf Ebene der Zweigstellen und der mehrheitlich im Besitz des oder der

Berufsberechtigten befindlichen Tochterunternehmen in EU-Mitgliedstaaten und Drittländern wirksam umgesetzt

werden.

6. (6)Berufsberechtigte mit Niederlassungen in einem anderen EU-Mitgliedstaat haben sicherzustellen, dass diese

Niederlassungen den zur Umsetzung der Geldwäsche-RL verabschiedeten nationalen Rechtsvorschriften des

anderen EU-Mitgliedstaats Folge leisten.

7. (7)Berufsberechtigte haben sicherzustellen, dass ihre Zweigstellen oder mehrheitlich in ihrem Besitz befindliche

Tochterunternehmen in Drittländern, in denen die Mindestanforderungen an die Bekämpfung von Geldwäsche

und Terrorismusfinanzierung weniger streng sind als die Anforderungen nach dem österreichischen Recht, die

Anforderungen des österreichischen Rechts, einschließlich in Bezug auf den Datenschutz, anwenden, soweit das

Recht des Drittlandes dies zulässt. Zudem haben sie sicherzustellen, dass von Zweigstellen oder mehrheitlich in

ihrem Besitz befindlichen Tochterunternehmen in diesem Drittland zusätzliche Maßnahmen angewendet werden,

um dem Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung wirksam zu begegnen und die Behörde darüber zu

unterrichten. Reichen die zusätzlichen Maßnahmen nicht aus, hat die Behörde zusätzliche Aufsichtsmaßnahmen

zu treffen. Diese Aufsichtsmaßnahmen sind, dass die Gruppe in dem Drittland keine Geschäftsbeziehungen

eingeht oder diese beendet und keine Transaktionen in dem Drittland vornimmt, und nötigenfalls, dass die

Gruppe ihre Geschäfte dort einstellt.

8. (8)Die Weitergabe von Informationen innerhalb einer Gruppe ist zulässig.

In Kraft seit 22.07.2020 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 52d BiBuG 2014 Innerorganisatorische Maßnahmen
	BiBuG 2014 - Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014


